
T a g e s o r d n u n g s p u n k t   6.1

der öffentlichen Sitzung des Kulturbeirats am 11. März 2025

Gewährung eines Darlehens an die Kammerspiele Wiesbaden e. V.

1. Es wird Kenntnis genommen, dass 

1.1. die Kammerspiele Wiesbaden e.V. im Rahmen der Corona-Pandemie auch Leistungen der 
Überbrückungshilfen I – III des Bundes beantragt hatten und den Kammerspielen aus diesem 
Förderprogramm Hilfen in Höhe von 67.084,45 € gewährt wurden,

1.2. die Kammerspiele, nach endgültiger Abrechnung der Förderungen, mit Datum vom 15.11.2024 
einen Rückforderungsbescheid in Höhe von 48.689,19 € erhalten haben; die Rückforderung ist 
bis zum 15.04.2025 zu leisten.

1.3. die Kammerspiele Wiesbaden diese Forderung aus eigener Kraft nicht finanzieren kann.

2. Den Kammerspielen Wiesbaden wird ein Darlehen in Höhe von bis zu 48.680 Ђ mit der aktuell 
marktüblichen Verzinsung gewährt. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt in monatlichen 
Beträgen in Höhe von 500 €. Dezernat III/20 wird in Zusammenarbeit mit Dezernat III/41 
beauftragt, eine entsprechende Vereinbarung mit den Kammerspielen Wiesbaden e.V. 
abzuschließen.

Protokollnotiz Nr. 0014 

Der Kulturbeirat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Verteiler:

Dr. Müller
Vorsitzender 

Vorlage Nr. 25-V-41-0002
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